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Anfrage nach demInformations- und Freiheitsgesetz (im
Folgenden IFG) NRW
Auskunftserteilung

Schrsec
mit E-Mail vom 10.03.2020 stellten Sie einen Antrag nach dem

IFGNRW und baten um

Kraftstoffverbrauchsaller nicht-uniformierten Einsatzfahrzeuge des

Mittelung des addierten

Polizeipräsidiums Aachen im Januar 2020.

Die zuständige Fachdienststelle teilte mit, dass der Verbrauch der

nicht-uniformierten Einsatzfahrzeuge im Januar 2020 bei

7.980 Literlag.

Ich hoffe, Ihrem Anliegen Rechnung getragen zu haben. Für

Rückfragen steheich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Des Weiteren mache ich Sie auf Ihr Recht gemäß

8 13 Abs. 2 IFG NRW aufmerksam. Demnach hatjeder das Recht,

die Landesbeauftrage oder den Landesbeauftragten für

Datenschutz und Informationsfreiheit als Beauftragte oder

Beauftragten für das Recht auf Information anzurufen.
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Aktenzeichen ZA 11 - 30.01 -

9/2020

bei Antwort bitte angeben

Gerlitz, POK’in

Raum 01.116

Telefon 0241 9577-61150

Telefax 0241 9577-61105

Datenschutz.Aachen@polizei.nrw.

de

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Trierer Straße 501

52078 Aachen

Telefon 0241 9577-0

Telefax 0241 9577-20555

poststelle.aachen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/aachen

Öffentliche Verkehrsmittel:

Bus Linien: 15,25,35,55,65 u. 66

Haltestelle: Königsberger Straße/

Polizeipräsidium

Zahlungen an

Landeshauptkasse Düsseldorf

Helaba

IBAN

DE27 3005 0000 0004 0047 19



   

Polizeipräsidium
Aachen

Erreichbarkeit LDI NRW:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW

Kavalleriestraße 2-4 in 40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 38424-0, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Freundliche Grüße
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